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Disput noch nicht
ausgestanden
Beitragskürzung Regierungsrat
und Parlament sind sich uneins
bei der Kürzung des Beitrags an
den Gemeindezweckverband
Perspektive Thurgau. In der
Budgetdebatte vom 4. Dezem-
ber 2024hatderGrosseRatden
Entscheidgefällt, denBeitragan
dieseBeratungsorganisation für
das Jahr 2025 um 200’000
Franken weniger zu kürzen als
vorgesehen. Aus Spargründen
beharrt der Regierungsrat hin-
gegen auf einer Kürzung von
rund 820’000Franken.

DerdarausentstandeneDis-
put hat seinen Niederschlag
auch in der parlamentarischen
Fragestunde desGrossen Rates
vom Mittwoch gefunden. «Es
hat mich überrascht, dass der
Regierungsrat nicht zur Umset-
zung bereit ist», sagt der Sirna-
cherMitte-KantonsratMarcRü-
disüli. Bei derPerspektiveThur-
gau gehe es schliesslich um
Leistungen für Menschen. Er
blickt aber noch weiter und
fragt: «Wasbedeutet das für die
Zusammenarbeit zwischenPar-
lamentundRegierung?» Indie-
se Kerbe stossen noch weitere
Parlamentsmitglieder.

Regierungsrat Urs Martin
betont einmalmehr, das Vorge-
hen seines Departements ent-
spreche den gesetzlichen Rege-
lungen. Regierungspräsident
Walter Schönholzer gibt sich
überzeugt, dass es eine Lösung
gebe werde, dass die Perspekti-
ve ihren Leistungsauftrag trotz
Budgetkürzung erfüllen könne.
Am Mittwochnachmittag hat
dazu eine Besprechung mit der
PerspektiveThurgau stattgefun-
den. Zum Ergebnis ist noch
nichts bekannt. (hs)

BVG-Aufsicht wird
professionalisiert
Konkordat Nach dem Willen
desRegierungsrats soll derKan-
ton Thurgau der Interkantona-
len Vereinbarung vom 22. Mai
2024 über die BVG- und Stif-
tungsaufsicht der Kantone Zü-
rich, Glarus, Schaffhausen, Ap-
penzell Ausserrhoden, Appen-
zell Innerrhoden, St. Gallen,
Graubünden,ThurgauundTes-
sin (IVBSA) beitreten. Er be-
gründet diesen Schritt mit der
steigenden Komplexität bei der
BVG-undStiftungsaufsicht,was
eine entsprechende Professio-
nalisierungerfordere.Dasneue
KonkordatwärediegrössteAuf-
sichtsregion der Schweiz und
könne die nötige Professionali-
tät sicherstellen.MitAusnahme
derEDU/Aufrecht-Fraktion ste-
hen alle Grossratsfraktionen
hinterdemAnsinnendesRegie-
rungsrats. (hs)

Viel Lärm um Ruhetage
DerGrosse Rat hat amMittwoch imWeinfelder Rathaus über eine Totalrevision des Ruhetagsgesetzes debattiert.

Sabrina Bächi

«Wir schneiden den alten Zopf
nicht ab, wir kämmen ihn.»
Marc Rüdisüli ist der jüngste
Parlamentarier des Thurgauer
Grossen Rats. Der 26 Jahre alte
Mitte-Politiker aus Sirnach
macht sich stark für die Locke-
rung des sogenanntenTanzver-
bots im Thurgau. Konkret geht
es in der ersten Lesung zum
Ruhetagsgesetz um eine Total-
revision.

Im Gesetz heisst es, dass an
allen fünf hohen Feiertagen,
also am Karfreitag, Ostersonn-
tag, Pfingstsonntag, Eidgenös-
sischenDank-,Buss- undBettag
sowieamWeihnachtstagVeran-
staltungen nichtreligiöser Art
grundsätzlich verboten sind.

DerKnackpunkt liegt nun in
derLockerungdieserRegelung.
Gemäss neuem Gesetzesent-
wurf gilt das Verbot künftig
nichtmehr für Veranstaltungen
ingeschlossenen Innenräumen,
an denen nicht mehr als 500
Personen teilnehmen. Wie aus
dem Kommissionsbericht her-
vorgeht, entsprechen diese Lo-
ckerungendemRuhetagsgesetz
des Kantons St.Gallen.

SchonbeimEintreten
kochendieEmotionenhoch
Wie Kommissionspräsident
Patrick Siegenthaler (EVP,
Herdern) vorderDiskussioner-
klärt, fusst dieTotalrevisiondes
Ruhetagsgesetzes auf einer par-
lamentarischen Initiative aus
dem Jahr 2023.Die vorberaten-
de Kommission hat den revi-
dierten Gesetzesentwurf ein-
stimmig angenommen und am
Mittwoch den 119 anwesenden
Kantonsrätinnen und Kantons-
räten präsentiert.

Bereits beimEintretenkom-
men Emotionen rund um die
Lockerungen des Veranstal-
tungsverbotes hoch. Mit 70 Ja-
zu33Nein-Stimmen ist dasEin-
treten aber grossmehrheitlich
unbestritten. Die Diskussion
nimmt bei Paragraf 5 Fahrt auf,
als es eben genau um diese Lo-
ckerungen geht. Wie Kommis-
sionspräsident Siegenthaler
sagt, waren die Änderungen in
diesem Paragrafen auch Kern-
punkt in der Debatte der Kom-
mission.

ChristianStrickermacht
Kompromissvorschlag
ImGrossenRat sorgt einAntrag
vonEVP-PolitikerChristianStri-
cker (Oberaach) fürDiskussion.
«Die Schweiz ist nur noch ein
ansatzweise christlichesLand»,
sagt Stricker. «Aber diesen An-
sätzen gilt es Sorge zu tragen.

Wir sind daher zu einem Kom-
promiss bereit.» Dieser sieht
vor, dass die Ausnahmerege-
lung nur am Eidgenössischen
Dank-, Buss- und Bettag zum
Tragenkommt.Andenanderen
vier hohen Feiertagen soll wei-
terhindasVeranstaltungsverbot
gelten.

Strickers Antrag zeigt, wie
gespalten dieMitte/EVP-Frak-
tion ist. Fraktionspräsidentin
Sandra Stadler (Mitte, Güttin-
gen) weist denn auch darauf
hin, dass ihre Fraktionmit der
kleinstmöglichenMehrheit die

Revision des Ruhetagsgeset-
zes befürwortet. Ebenso lehnt
die kleine Mehrheit den An-
trag Stricker ab.

SVPundEDU
ziehenmit
Grossmehrheitlichfindetdieser
jedoch Anklang bei der SVP.
«Der Paragraf 5 ist das Kern-
stück dieses Gesetzes», sagt
SVP-Parteipräsident Ruedi
Zbinden (Mettlen). Die SVP
unterstützedenAntragmit einer
Zweidrittelmehrheit. Die EDU,
das wird bereits bei der Eintre-

tensdebatte klar, ist gegen die
Änderung im Ruhetagsgesetz.
FraktionspräsidentMarcelWitt-
wer findet klare Worte dafür:
«Ob es uns passt oder nicht, die
christlichenWerte sinddieBasis
unserer freien Demokratie.»
Die moderate Anpassung halte
er für eineVerniedlichung.«Die
christlichenWerte sollen damit
geschwächt werden.»

Die Weinfelder Grünen-
Politikerin Cornelia Hauser
lehnt den Antrag ab. «Wir sind
uns einig, dass die Gesellschaft
Ruhenötighätte.Dassdabeidie

fünf Feiertage eine Rolle spie-
len, bezweifle ich.» Sie wehrt
sichgegendieUngleichbehand-
lung der Feiertage. Die GLP
nimmt zum Antrag keine kon-
krete Stellung, macht jedoch
beimEintreten klar, dass sie die
Totalrevision des Ruhetagsge-
setzes befürwortet. «Das neue
Gesetz ist einegesellschaftliche
Anpassung und schafft klare
Grundlagen», sagtMarcelPreiss
(Weinfelden).

Einige Politiker packen in
der Diskussion die Moralkeule
aus. Das verursacht bei SP-
Mann Felix Meier (Romans-
horn) «inneren Ausschlag». Er
findet: «Die Kirche soll imDorf
respektive imKanton bleiben.»
SeinePartei istmehrheitlich für
die Änderungen und den Kom-
missionsvorschlag.

Trägtgesellschaftlichen
VeränderungenRechnung
Regierungspräsident Walter
Schönholzer hält in derDiskus-
sion rund um den Antrag von
Christian Stricker das Schluss-
wort. DieGemeindeautonomie
bleibe bestehen, jedeGemein-
de könne über die Anlässe an
den hohen Feiertagen bestim-
men, und die Totalrevision
trage den gesellschaftlichen
Veränderungen Rechnung.
«Kein Gemeindepräsident
wird an einem hohen Feiertag
Halligalli wegen einer Veran-
staltung erlauben. Aberwir ha-
ben durch das neue Gesetz die
Freiheit im Vollzug, und daher
schlagen wir die moderate Lo-
ckerung vor.» Zumal der Kan-
ton St.Gallen mit einer sehr
ähnlichen Regelung seit über
20 Jahren gut bedient sei, er-
gänzt Schönholzer.

Der Antrag Stricker, das
Tanzverbot nur amEidgenössi-
schenDank-, Buss- und Bettag
aufzuheben, findet keinen An-
klang. Mit 50 Ja- zu 67 Nein-
Stimmenwird der Antrag abge-
lehnt. Das Tanzverbot hat vor-
erst ausgetanzt. Über das
Geschäft wird an der nächsten
Sitzung im Januar abschlies-
send befunden.

Kommentar

Konsequenz des Wandels
EinenWertezerfall. Das be-
fürchten dieGegner der Ände-
rungen imRuhetagsgesetz. Sie
sehen christlicheWerte
schwinden undwollen unbe-
dingt an einem totalenVeran-
staltungsverbot an hohen
Feiertagenwie etwaWeihnach-
ten oderKarfreitag festhalten.
Ja, die hohenFeiertage haben
einen christlichenUrsprung,
und fürmanche ist das sehr
bedeutsam.Aberwir leben in
einem säkularisierten Staat.

Nurweil wir das Ruhetagsge-
setz etwas lockern, zerfällt
unsereGesellschaft nicht.
Ebensowenig helfen hohe
Feiertage derGesellschaft,
wirklich zur Ruhe zu kommen
– das ist Sache jedes Einzelnen.

Die Lockerung des Ruhetags-
gesetzes folgt einer gesell-
schaftlichen Veränderung. Und
sie geschieht nicht radikal,
sondern – passend zumThur-
gau –moderat. Zudem, und das
ist ebenfalls wichtig für den
Thurgau, bleibt die Umsetzung
dieser Ausnahmeregelungen in
derHand derGemeinden.

Die Totalrevision des Ruhe-
tagsgesetzes ist somit nicht
einfach ein Schritt in die
richtige Richtung, sondern
Ausdruck und Konsequenz des
gesellschaftlichenWandels. Es
gibt andere Beispiele, etwa die
Legalisierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen. Leben und
leben lassen heisst die Devise.
Wer Ruhewill und braucht,

holt sie sich.Wer an einer
Party in den Karfreitag hinein-
feiern will, der soll das tun dür-
fen. Solange er oder sie nicht
die Ruhe anderer Personen
stört.

Mit Augenmass undRücksicht
lässt sich diesesGesetz gut
umsetzen. Damit die Kirche im
Dorf bleibt.

Sabrina Bächi
sabrina.baechi@chmedia.ch

Eine Party wie hier im Weinfelder Firehouse ist am Karfreitag derzeit nicht erlaubt. Eine Lockerung des
Ruhetagsgesetzes könnte das ändern. Bild: Mario Testa (12. 4. 2023)

EVP-Parlamentarier Christian
Stricker stellt einen Antrag zum
Thurgauer Ruhetagsgesetz.
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